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Frauen aus ihrer eigenen Kultur „befreit" werden 
müßten. 53 Muslimische Feministinnen hingegen er­
klären, daß nicht der Islam an sich, sondern die 
dominierende Interpretation sexistisch ist, und daß, 
wer beides gleichsetzt, die Dominanz dieser subjekti­
ven Interpretation zum Schaden der Frauen unter­
stützt. 54 Sie propagieren dagegen einen kulcur-inter­
nen kritischen Diskurs und Reformen „von innen", 
die den nicht-sexistischen Alternativen zur Durchset­
zung verhelfen sollen. 55 

Internationale Menschenrechte sind nicht not­
wendigerweise unvereinbar mit bestimmten Kultu­
ren. Sie sind jedoch nicht durchsetzbar, wenn sie von 
der westlichen Welt in neokolonialistischer Manier 
direkt oder indirekt oktroyiert werden. Die den Men­
schen- und Frauenrechten zugrundeliegenden Werte 
müssen vielmehr innerhalb einer Gesellschaft und 
Kultur entwickelt werden. 56 Nur ein nicht-statischer, 
im politischen Prozeß kultureller Selbstbestimmung 
errungener Kulturbegriff kann diejenige Überzeu­
gungskraft entfalten, die schließlich notwendig ist für 
die Durchsetzung entsprechender Frauenrechte. 

Für die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
bedeutet dies, erstens, daß Frauen in ihrer Gesell­
schaft ein Bewußtsein für die Allgegenwärtigkeit der 
Unterdrückung von Frauen im allgemeinen und von 
(häuslicher) Gewalt gegen Frauen im besonderen 
schaffen müssen und, zweitens, daß sie ihre eigenen, 
besonderen Bedürfnisse und Forderungen formulie­
ren müssen auf lokaler und nationaler, wie auch auf 
internationaler Ebene. 57 Hier ist wichtig, daß das 
Argument der kulturellen Identität nicht nur von den 
Herrschenden als Rechtfertigung für Frauenrechts­
verletzungen benutzt wird. Kultureller Relativismus, 
oder feministisch gesprochen, Anti-Essentialismus 
aus Sicht der Dominierenden - seien es Regierungen 
oder westliche Feministinnen - kann Mißstände per­
petuieren. Allerdings ist das Recht auf kulturelle 
Selbstbestimmung ein legitimes Argument für die 
Infragestellung des gegenwärtigen Menschenrechts­
konzeptes, wenn es von denjenigen angeführt wird, 
deren Rechte und Freiheiten bedroht sind oder ver­
letzt werden; als Mittel zur Infragestellung der herr-
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sehenden Ideologie kann es notwendig und überzeu­
gend sein.58 

Schlußbemerkung 
Es hat sich gezeigt, daß die Behandlung des The­

mas häuslicher Gewalt gegen Frauen beachtliche 
Lücken und Mängel im gegenwärtigen System des 
Menschenrechtsschutzes offenbart. Ebenso hat sich 
aber gezeigt, daß diese Mängel nicht unüberwindbar 
sind. Diejenigen wichtigen Schritte, die schon gegan­
gen wurden, reflektieren und vergrößern ein begin­
nendes Bewußtsein von gender-bias, wie es alle Ebe­
nen sozialer Organisation - angefangen bei der Kern­
familie bis hin zur internationalen Gemeinschaft -
durchzieht. 

Häusliche Gewalt gegen Frauen ist nur ein, wenn 
auch ein besonders drastischer, Faktor, der die Unter­
drückung von Frauen konstituiert und perpetuiert. 
Deshalb sollte dieses Thema nicht losgelöst behandelt 
werden, denn es hängt untrennbar mit Problemen 
wircschaftlicher und sozialer Natur zusammen. Die 
Declaration on the Elimination of VioLence Against 
Women reagiert darauf, indem sie umfassende Reha­
bilitationsmaßnahmen für die Gewaltopfer fordert, 
wozu auch Hilfen in den Bereichen Kinderbetreuung 
und Lebensunterhalt zählen 59

, und so die existieren­
den wircschafdichen Abhängigkeiten als wichtiges 
Problem bei der Bekämpfung von häuslicher Gewalt 
gegen Frauen anerkennt. 

Es darf jedoch nicht vergessen werden, daß diese 
hoffnungsvollen Ansätze auf Regierungs- und zwi­
schenstaatlicher Ebene einhergehen müssen mit der 
Anerkennung, Ermutigung und Unterstützung von 
gesellschaftlichen Initiativen. Fraueninitiativen, die 
aufgrund eigener Erfahrungen Konzepte zur Refor­
mierung sozialer und kultureller Muster entwickeln, 
können größere Überzeugungskraft entwickeln als 
,,von oben" oktroyierte Maßnahmen. 

Der nächste Schritt für Menschen- und Frauen­
rechtsaktivistinnen auf allen Ebenen 'wird also darin 
bestehen müssen, die bestehenden Ansätze wie z.B. 
die Declaration on the Elimination of VioLence Against 
Women, weiterzuentwickeln hin zu bindenden Kon­
ventionsvorschrifren, dabei beständig die Rückkop­
pelung an die regionale und lokale Basis suchend und 
nutzend, und diese Verträge mit wirksamen Durch­
setzungsmechanismen und ausreichenden Resourcen 
auszustatten. Dies mag Frauen eine Chance auf 
Schutz vor häuslicher Gewalt und auf Bekämpfung 
ihrer Unterdrückung auf internationaler Ebene bie­
ten. 

58 Buncing, S. l 2f. 

59 An. 4 (g) der Erklärung. 


	CCI22062026_00010
	CCI22062026_00011
	CCI22062026_00012
	CCI22062026_00013
	CCI22062026_00014
	CCI22062026_00015
	CCI22062026_00016

